
Hundehalter

TierarztAMICUS

AMICUS - Übersicht für Hundehalter

Neuanmeldung
Bei  Zuzug in die 
Einwohnergemeinde Olten 
ist bei Vorsprache auf der 

Datenverwaltung
Der Hundehalter verwaltet 
unter amicus.ch 
-> einen Teil seiner 

Der Hundehalter
-> lässt den Hund 

kennzeichnen (Erstkenn-
zeichnung)

Gemeinde

Die Einwohnergemeinde stellt dem 
Hundehalter jährlich im April  die 
Hundesteuer (inkl. kantonale 
Kontrollzeichengebühr) in 
Rechnung.

Haben Sie Fragen?

� 062 206 12 48

� finanzen@olten.chist bei Vorsprache auf der 
Einwohnerkontrolle 
anzugeben ob ein Hund 
gehalten wird.

Handänderung
Die Abgabe und/oder 
Übernahme eines Hundes 
ist der Einwohnerkontrolle 
zu melden.

Adressänderungen
Änderungen der 
Wohnsitzadresse sind der 
Einwohnergemeinde 
innerhalb von 14 Tagen zu 
melden.

Personen ID
Die Personen ID wird bei 
(Neu-)Registration des 
Hundehalters durch die 
Einwohnergemeinde dem 
Hundehalter angegeben.

-> einen Teil seiner 
Personendaten

-> Daten zu aktuell 
gehaltenen Hunden

-> den Verwendungszweck

Meldepflicht
Der Hundehalter meldet via 
amicus.ch
-> die Abgabe und/oder    

Übernahme eines Hundes
-> den Export ins Ausland
-> den Tod eines Hundes

Weitere Angaben
Der Hundehalter erfasst 
ausserdem unter amicus.ch 
-> Ferienadressen
-> geplante Einsätze als 

Herdenschutzhund
und bestellt bei Bedarf eine 
neue PetCard.

zeichnung)
-> lässt Kennzeichnung bei 

Import des Hundes 
überprüfen

Der Tierarzt
-> nimmt Erstkennzeichnung 

vor
-> überprüft Kennzeichnung 

bei Importen
-> registriert den Hund und 

weist ihn dem aktuellen 
Halter zu

-> verwaltet sämtliche 
Informationen zum Hund 
wie Tierdetails, 
besondere Merkmale, 
Tod des Hundes, etc.

� finanzen@olten.ch


